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Information zur Kostenfreiheit des Schulweges (Fahrkarte)– nächstgelegene Schule 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 

für Ihr Kind steht der Wechsel auf eine weiterführende Schule an. Grundsätzlich haben Sie für Ihr 

Kind die freie Schulwahl, jedoch nicht unbedingt auch Anspruch auf eine kostenfreie Fahrkarte. 

 

Besteht eine Beförderungspflicht durch das Landratsamt Dachau? 

Anspruch auf eine Beförderung haben Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10, die 

weiter als 3 km von der Schule entfernt wohnen.  

Dabei besteht die Beförderungspflicht nur zum Pflicht- und Wahlpflichtunterricht der nächstgelegenen 

Schule. Freiwillige Wahlfächer wie z.B. Chor, Basketball, Theater oder Nachhilfe fallen nicht darunter. 

 

Was bedeutet nächstgelegene Schule? 

Nächstgelegene Schule ist diejenige Schule mit der gewählten Schulart, Ausbildungs- und 

Fachrichtung (z.B. musischer oder sprachlicher Zweig), die mit dem geringsten 

Beförderungsaufwand (= Kosten der notwendigen Beförderung) erreichbar ist. 

Beispiel 

Der Schulweg zur von Ihnen gewählten Schule führt durch die MVV Tarifzonen 2-4.  
Zur nächstgelegenen vergleichbaren Schule sind die Tarifzonen 2-3 erforderlich.  

Eine kostenfreie Fahrkarte könnte deshalb in diesem Beispiel nur für die nächstgelegene 
Schule mit den Tarifzonen 2-3 übernommen werden, weil der Beförderungsaufwand 
günstiger ist. 

 

 

Wie werden die Kosten der notwendigen 

Beförderung (geringster 

Beförderungsaufwand) ermittelt? 

Schülerinnen und Schüler mit einem 
Anspruch auf eine kostenlose Beförderung 
erhalten das 365-Euro-Ticket, da dieses das 
derzeit günstigste Ticket auf dem Markt ist.  
Zur Ermittlung des Beförderungsaufwands 
(Kosten) dürfen jedoch nur die regulären 
Ausbildungstarife I oder II verglichen 
werden. Das MVV 365-Euro-Ticket oder 
Deutschlandticket können nicht als 
Berechnungsgrundlage zugrunde gelegt 
werden (§ 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 SchBefV). 
 

Die Tarifzonen und die dazugehörigen 

Ausbildungstarife können Sie auch selbst in 

der „elektronischen MVV Fahrtauskunft“ ermitteln.  

 

Link:  

https://efa.mvv-muenchen.de/index.html#trip@enquiry 
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Durch welche Verkehrsmittel erfolgt die Beförderung?  

 

Das Landratsamt Dachau erfüllt die Beförderungspflicht vorrangig mit Hilfe der öffentlichen 

Verkehrsmittel.  

 

Vereinzelt werden Schülerinnen und Schüler im Rahmen des freigestellten Schülerverkehrs befördert 

(„klassische Schulbusse“).  

Ein Anspruch auf eine Direktverbindung vom Wohnort zur Schule besteht dabei nicht. 
 

 

 

Sie haben noch Fragen? 

 

Gerne beantwortet Ihnen das Team der Schülerbeförderung des Landratsamts Dachau alle offenen 

Fragen telefonisch oder per E-Mail unter  

Telefon  08131 74-2000   oder 

E-Mail  schuelerbefoerderung@LRA-DAH.Bayern.de 

 

 

Auf der Webseite des Landratsamtes Dachau finden Sie auch ausführliche Fragen/Antworten zum 

Thema Schülerbeförderung: 

www.landratsamt-dachau.de\schuelerbefoerderung 
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